
Der Bürgermeister erklärte, dass die Stellenplanausweisung im Beschlussvorschlag der Vorlage 
geändert werden müsse, da entweder nur eine Beamtenstelle oder nur eine Angestelltenstelle 
ausgewiesen werden dürfe. Somit erklärte er, dass in der Stellenplanausweisung die 
Angestellenstelle ausgewiesen wird. 
 
Nach Auffassung von Herrn Weber sei es nicht möglich, eine Angestelltenstelle auszuweisen und 
diese mit einem Beamten / einer Beamtin zu besetzen. Möglich sei es aber, eine Beamtenstelle 
mit einem / einer Angestellten zu besetzen. Daher schlug er vor, in der Stellenplanausweisung die 
Beamtenstellen auszuweisen. 
 
Nachdem Frau Krumm dieses Verfahren bestätigte, fasste der Haupt- und Finanzausschuss 
folgenden geänderten Beschluss: 


